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[bookmark: _Hlk214279910]Notar Dr. Thomas Vogt

Datenblatt für eine ehebedingte Zuwendung

[bookmark: _Hlk214265453]Hinweis: Anliegendes Datenblatt dient Ihnen und uns dazu, den Notartermin vorzubereiten. Damit wir Ihre Regelungsziele sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, das Datenblatt genau auszufüllen und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten Sie bei bestimmten Punkten des Datenblattes nicht weiterwissen, so lassen Sie den betreffenden Punkt offen und versehen diesen mit einem Fragezeichen. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

[bookmark: _Hlk219110486]Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen erst dann einen Termin anbieten werden, wenn alle notwendigen Unterlagen und Daten vollständig vorliegen. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt!

	1. Grundstücksdaten: 

	Gemarkung / Ort
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Blatt Nr.
	 
	Flst. Nr.
	 
	Straße
	 

Den erforderlichen Grundbuchauszug wird der Notar selbst einholen!

	2. Was wird übertragen und wie ist es belastet?



☐ bebautes Grundstück		☐ unbebautes Grundstück

☐ Teilfläche - Vermessung bereits erfolgt (bitte Fortführungsnachweis des Landratsamts oder wenn dieser noch nicht vorliegt Fortführungsentwurf des Vermessers vorlegen)

☐ Teilfläche - Vermessung beantragt (bitte Lageplan vorlegen) 

[bookmark: _Hlk214267079]Grundbuchbelastungen

[bookmark: _Hlk214267086]Ist in Abt. II des Grundbuchs ein Wohnungsrecht, ein Nießbrauch, ein Leibgeding, eine Rückerwerbsvormerkung für eine (natürliche) Person eingetragen?
☐ nein		☐ ja, die Person ist verstorben	☐ ja, die Person lebt noch

[bookmark: _Hlk214267064]Bitte beachten Sie zu noch eingetragenen Leibgedingen: Trotz der Formulierung im Grundbuch „zur Löschung genügt der Nachweis des Todes der Berechtigten“ o.ä. kann zur Löschung eines Leibgedings statt der Sterbeurkunde die Bewilligung der jeweiligen Erben der Berechtigten erforderlich sein (nebst grundbuchtauglichem Erbnachweis); dies kann nur anhand der Bewilligung des Leibgedingrechts beurteilt werden (bitte daher vor der Beurkundung den damaligen Übergabevertrag bzw. die sonstige Bewilligung hierher einreichen, damit ggf. bereits vor Beurkundung geklärt werden kann, ob die Erben zustimmen müssen und alle Erbnachweise vorliegen). Verwiesen wird insoweit auf die Entscheidung des OLG Karlsruhe i.S. 11 W 112/16 (Wx).


[bookmark: _Hlk214267105][bookmark: _Hlk214280659]Hinweis: Bei eingetragenen Belastungen in Abteilung II (z.B. Grunddienstbarkeiten, Reallasten, etc.) kann der Notar keine Auskunft über deren Inhalt geben, soweit nicht die dem Recht zugrunde liegende Bewilligungsurkunde im Termin vorliegt. Um eventuelle Unklarheiten oder Fragen zu diesen Rechten zu klären, muss sich der Eigentümer vor dem Beurkundungstermin mit dem zuständigen Grundbuchamt in Verbindung setzen und ggf. die erforderlichen Unterlagen anfordern, soweit diese ihm nicht vorliegen. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitungszeit beim Grundbuchamt mehrere Wochen betragen kann.

Sind in Abt. III des Grundbuchs noch Grundschulden/Hypotheken eingetragen?
☐ nein

☐ ja, der Kredit ist abbezahlt, die Grundschuld soll aber (z.B. um sie in Zukunft noch einmal zu verwenden) eingetragen bleiben

☐ ja, der Kredit ist abbezahlt, die Grundschuld soll gelöscht werden (dann können Sie bei der eingetragenen Bank vorab die Löschungsbewilligung und ggf. den Grundschuldbrief anfordern und uns vorlegen, ansonsten holen wir diese Unterlagen (gebührenpflichtig) ein) 

☐ ja, es bestehen noch Verbindlichkeiten in Höhe von ca.   Euro

Falls noch eine neue Grundschuld im Termin bestellt werden soll, fügen Sie bitte das Grundschuldbestellungsformular der Bank diesen Unterlagen bei!

	3. Beteiligtendaten:

	
	Übergebender Ehegatte 
	Übernehmender Ehegatte 

	Vorname
	 	 
	Name (evtl. Geburtsname)
	 	 
	Geburtsdatum
	 	 
	Straße u. Hausnummer
	 	 
	PLZ und Ort
	 	 
	E-Mail-Adresse
	 	 
	Telefonnummer
	 	 
	Staatsangehörigkeit
	 	 
	Steuer-ID (11-stellige Nummer; zwingend erforderlich)
	 	 
	Familienstand
	☐ ledig                 ☐ verheiratet
☐ geschieden     ☐ verwitwet
	☐ ledig               ☐ verheiratet
☐ geschieden     ☐ verwitwet

	Güterstand 
(falls verheiratet)
	☐ gesetzlich (Zugewinngemeinschaft)
☐ Gütertrennung
☐ Gütergemeinschaft 
	☐ gesetzlich (Zugewinngemeinschaft)
☐ Gütertrennung
☐ Gütergemeinschaft 



☐ Es handelt ein gesetzlicher Betreuer (Der geplante Vertrag muss vorab mit dem Betreuungsgericht zu besprochen werden. Das Original des Betreuerausweises muss im Termin vorliegen. Bitte fügen Sie diesem Datenblatt eine Kopie des Betreuerausweises bei.)

☐ Es handelt ein (Vorsorge-)Bevollmächtigter (Bitte beachten Sie, dass dann im Termin das Original bzw. die Ausfertigung vorliegen muss. Bitte fügen Sie diesem Datenblatt bereits vorab eine Kopie bei. Eine privatschriftliche Vollmacht genügt im Übrigen für den Grundbuchverkehr nicht, es muss sich um eine öffentlich beglaubigte oder beurkundete (Vorsorge-) Vollmacht handeln).


	4. Übergabezeitpunkt, Vermietung / Verpachtung



Welcher Anteil wird übertragen? 	☐ Regelfall: 1/2	☐ anderer Anteil:  

Wann soll die Übergabe erfolgen?	☐ Regelfall: sofort	☐ zum:  

Soll der übergebende Ehegatte bei Scheidung berechtigt sein, den übertragenen Anteil am Grundbesitz zurückzufordern?	☐ ja			☐ nein

Ist das Objekt vermietet/verpachtet?
☐ nein		☐ ja, an den übernehmenden Ehegatten	☐ ja, an einen Dritten

	5. Notarkosten



	Verkehrswert des Objektes:
	 


[bookmark: _Hlk214285609]Ist Ihnen der Verkehrswert nicht bekannt, so müssen Sie nicht zwingend ein Gutachten in Auftrag geben, es genügt eine Schätzung durch Sie. Anhaltspunkte können die Gebäudeversicherung oder ggf. auch Banken liefern, die Darlehen an dem Objekt besichert haben.

[bookmark: _Hlk214285621]Wer trägt die Kosten dieser Urkunde und des Vollzugs im Grundbuch?
☐ Übergebender Ehegatte		☐ Übernehmender Ehegatte	☐ beide gemeinsam

[bookmark: _Hlk214280254]Bitte beachten Sie: Jedes Tätigwerden der Notarkanzlei löst Gebühren gem. GNotKG aus. Wenn der beauftragte Vorgang mit einer Beurkundung abgeschlossen wird, sind mit der Beurkundungsgebühr auch die vorhergehenden Tätigkeiten der Notarkanzlei abgegolten. Wenn der Vorgang vor Beurkundung abgebrochen bzw. beendet oder entsprechend lange unterbrochen wird, dann sind die vorangehenden Tätigkeiten (z. B. Besprechung/Entwurf, aber auch bloße Terminvereinbarung) separat gem. GNotKG abzurechnen. 

	6. Angaben zum Auskunftsgeber und zur Auftragserteilung


[bookmark: _Hlk219111367]
Dieses Datenblatt wurde ausgefüllt von:  

[bookmark: _Hlk219110541]Für Rückfragen und zur Terminvereinbarung soll vorrangig kontaktiert werden (bitte Name und Telefonnummer angeben):  

[bookmark: _Hlk214617454]Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar, versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handle.

☒	 Hiermit wird das Einverständnis damit erklärt, dass meine Daten elektronisch gespeichert und insbesondere zum Zwecke der Kontaktaufnahme, sowie zur Vorbereitung des Vertragsentwurfs, der Beurkundung und der Abwicklung des Vertrages verarbeitet und genutzt werden.

☒	Weiter wird das Einverständnis damit erklärt, dass wir auch per E-Mail mit den Beteiligten kommunizieren und Vertragsentwürfe sowie sonstige Dokumente versenden. Der Versand erfolgt unverschlüsselt.

	Datum:  
	Unterschrift:  


[bookmark: _Hlk214617467]Für den Fall, dass Sie dieses Datenblatt elektronisch ausfüllen, genügt die Angabe Ihres Namens. Eine händische Unterschrift ist dann nicht erforderlich.

[bookmark: _Hlk214280340]Dolmetscher: Alle Beteiligten müssen der deutschen Sprache ausreichend mächtig sein! Sollte dies nicht der Fall sein, so setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung, damit wir das weitere Vorgehen besprechen können.

Sogenannte „Schreibzeugen“, Vollmachten, gesetzliche Betreuer: Alle Beteiligten müssen geschäftsfähig sein, hören, sehen, sprechen und unterschreiben können. Sofern Sie hier Bedenken haben, so setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung, damit wir das weitere Vorgehen besprechen können.

Bitte bringen Sie zum Beurkundungstermin mit:  
· gültiger amtlicher Lichtbildausweis (deutscher Personalausweis oder (Reise-)Pass)
· Falls ein Bevollmächtigter handelt: Original der beglaubigten Vollmacht oder auf den Bevollmächtigten lautende Ausfertigung der notariell beurkundeten Vollmacht
· Ggf. Erbschein, Eröffnungsprotokoll nebst notariellem Testament, Testamentsvollstreckerzeugnis, Betreuerausweis, Bestallungsurkunden, … (jeweils im Original/in Ausfertigung)
· Ggf.: Dolmetscher (siehe oben)

[bookmark: _Hlk219111414]Bitte senden Sie dieses Formblatt ausgefüllt per Post, Fax oder (bevorzugt) per E-Mail an:

Notar Dr. Thomas Vogt
Am Marktplatz 6
77716 Haslach i. K.
Tel.: 07832 992 980
Fax: 07832 992 9899
E-Mail: zentrale@notar-vogt.de

[bookmark: _Hlk218868368]Nachdem wir das Datenblatt (nebst etwaigen Anlagen) von Ihnen erhalten haben, werden wir uns in der Regel binnen zwei bis vier Wochen telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir bitten vor Ablauf von vier Wochen nach Einreichung von Nachfragen abzusehen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen erst dann einen Termin anbieten werden, wenn alle notwendigen Unterlagen und Daten vollständig vorliegen. Sodann hängt es von Ihrem Vorhaben sowie der aktuellen Auslastung ab, wann wir Ihnen einen Termin anbieten werden können.

Weitere Einzelheiten werden im Beurkundungstermin ausführlich besprochen. Um Unklarheiten und offene Fragen zu klären, wird die Urkunde im Beurkundungstermin den Beteiligten vollständig vorgelesen. Damit das Vorlesen der Urkunde den beabsichtigten Zweck erreichen kann, muss es bei der Beurkundung so still sein, dass Sie den Notar hören und verstehen können. Lassen Sie also kleine Kinder und Hunde besser zu Hause. Für beide ist ein Beurkundungstermin beim Notar ausgesprochen langweilig und sie bleiben selten die ganze Zeit über ruhig. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
